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Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 
über vorläufige Maßnahmen auf dem Ge-

biete des Pachtschutzrechtes. 
Der Natiorua>ll1at hiat bes,ch,Ios's.en: 
§ 1. (1) Auflgtelh~ben wenden: , 
1. d~e VerorldnuD!g über die Vereinfachung des 

V enfah~erus ,in Pach,tis,chutZiaruge1egenhe:lten vom 
6. Oktolber 1942, Deutsches R. G. B1. I S. 585, 

2.di,e Verordnung über außerol1dent1iche 
Maßnlalhmen im Pach:t-, Landhewirtschaftu.ngs
und EntschuMungsrecht aus Anlaß des totalen 
Krieges vom 11. Oktober 1944, Deutsches 
R. G. BI. I S. 245,sloweit sie sich l3.u'f ,aas Pacht
recht ibezieht. 

(2) Die durch Id!i,e im Albs. 1 arugefÜlhnen Vor
schriftenau.f,g.eholhenen oder ,aihgeän'derten Be
stimmu'ngen treten wieder in Kuft, s.owei:t sich 
Dich1t aus ,diesem Bundesgesetz etwas anderes 
erg:ht. 

§ 2. (1) Die nichtlbeamteten Beisi,tzer der Pacht
. ~hörden, .die vor ,dem 27. Apriil 1945 bestellt 
worden s,ind, SQI11,d ~hres Amtes enthoben. 

(2) Sind nJach,dem 27. Apri,11945 n~chtbeamtete 
Beis.illzer noch nicht neu bestellt wOI1den, so ist 
die BesteHun,golhne Ver:mg vorzunehmen. 

(3) Bisldahin entschei,den in .dringenden FäHen 
die Vorsitzenden der Padiltbehönden ohne Bei
s.i'tz,er. 

§ 3. In Ba,chtschut~a,chen treten ·an 'die Stelle 
der' Kreis:blauernfiihl1er ,die Bezirksbauernkam
mern, 'an ,die Stehle ,der LandeSibauernfÜihrer die 
Lallideshndwirmchaftskammern u'nld an die SteH~ 
des Reichsbauernführel's ,das BUnidesministerium 
für LalnJd- und [Flol1sltwil1tschak 

§ 4. (1) ,Bei P,achtverträgen über El1bhöfe oder 
Grundstücke, ,die zu einem Erbhof gehören, 
treten ;an die Soelle Ider: Anerlbengel"ichte und der 
Et1bihofgerichte ,die Plichtlbtihöl1den. 

'(2) 'Pla,chtschutzs';dlen, die bei Anerberugerichten 
anhäng~g si>nJd, Igehen in der La.ge, in ,der sie 
slich befinden, auf die örtlich zuständigen Be'zirks· 
gerichte als Pachtämter über. , 

§ 5. (1) Die Bestimmunlgen dieses Bundes,ge
setzes geiLten auch ,für anhäng~ge Verfahren. 

(2) A~s nidlt1krilegsdmnglich zmückgestdiLte 
Pachtschurzsachen sind fortzusetzen. 

§ 6. Mit der VoHziehunog dieses BundesogesetiZe~ 
i'st ,das BunldeSlmin~'Sterium;für Justiz. im Ein
v'ernehrr!Jen mit dem .ßundeslln.inisterium für 
Lanl,d- und 'Fors,t;wirtschaft betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Aulf dem Gebiete des P,achtschutzrechtes 'stehen 
in österreich noch ,die in cLer Zeit der deutschen 
Herrschatft erla:ssenen V;orsthriften .gemäß 
§ 2 ,des Recht'S~über1eituilgs.gesetozes, St. G. BL 
Nt;. 6/45, als österrei'ch.ische Rechtsvorschriften 
in vorläufiger GeLtung, nämli,ch die Rei.chspacht
SiChutizoridnunlg vom 30. Juli 1940, Deutsches 
R. G. BI. I S. 1065, :in: iöSlterreich eingeführt und 
an ,das öst,erre.ichi,sch,e Recht angepaßtdurch die 
VerordnlU,ng vom 14. Oktober 1940, Deutsches 
R.G. BIl. I S. 1369. BeSoon,dere 'Maßnahmen aus 

Anlaß .des Krieges trafen weiters dIe Verord
nung vom 6. Oktober 1942, Deuts'ches R. G. BL 
I S. 585, um:! Idie V,erol1dnung vom 11. Ok
tdber 1944, Deutsches R. G. ,BI. I S. 245. 

Nadl' .der :Bdreiu.ng österreichs engab el'ne 
OIberprü!fung der Gesetzesla:ge, daß auf dem 
Gebiete des Pachtschuozrechtes wie 'auf vielen 
anderen Rechtsgebieten ,der streiti:gen unld außerr 
streioig.en bÜl1gerE.chen Gerichtsbarkeit ein Ein
gr,eitfen der :Gesetzgebunlg n'oowendi'g 1St. Währ<:;nd 
es aber auf anderen Rechtsgebieten im wesent-
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lichen Igenügte, die am 12. :März 1938 bestandene 
Rechts!1<li~e wieder .herzuste,:'leIlJ, stand von vorn
here,iln fest, ,daß ,dami.t fÜll" d:lJS iP,a,chtisch'lltzredlt 
nlichtdas Aushnlg,en gefunden wer,den kann. Das 
PachtschutzreCht 'Wurde dalher in da.s Gesetz VOiffi 

3. Oktolber 1945,St. G. Bl.Nr. 188, über Maß
nlalhmen zur Wi,~dbrlherstellul1'g der österreichi
schen büngePlichen -Rechtspflege nicht einbezogen, 
sondern elner !besonderen Re~eluq:g vorbehalten. 

EIs ist 'auch lnlZwischen Ibereitsder' Ennwurf für 
ein rieuesösterreichisches .Pächt.erschutzgesetzaus,
gearlheitet lUn;d Izur Begutachtun'g versendet wor
,den, ·das an ·rue Stelile des IdeutschenPachtschutz
rechltes' tl"eten slOll. Die V orartbeiten nehmen aber 
doch ,l;rngere Zeit' irr Anspruch, 'als ,erwartet 
wUflde, da schwierige Probleme ·zu lölsen sin,d und 
keine einiheitEch,e AuBfass,ung da.rüber besteht, 
in welcher Art IUnd 'in welchem Umfange ·ein 
Plchterschutlz in österreich weiter' aufrechter
hallten wenden s'oH. 'Wenn ·auch die Ärbeiten,mit 
Nachdruck ifortJgeserzt werden, muß daher den
n.~.ch da:s deu.ts.che Pa'chtschurzrecht noch eine 
Zeitlang in Geltung 'bIleihen. ~ 

.Di:es·mach,t es unerläßlich, für die ZW'isch.enzeit 
im deut~chen Pachtschutzr,echt einige geset:diche 
Vonkehr,ungen zu treffen. Von hesondel"er Dr':ng
l.ichkeit astes, :die eingangs ibezogenenzwei rrach
trälglliichen V,em'ndnrungen '.aus ,der Zeit des Krieges 
a:ufzUiheiben. Die VeroI'dnung aus .dem Ja,hre i942 
h'at ,die tfür rdie Pachttbehörden (Bezil"ksgerichte 
als Pachtämter und Obedandesgerichte) vor
g,esehene lBeiz:i:e!hung von rBei,satzern i:lJUS ,d~ 
Kre'ils,e sacJjkundiger Per,slOnen 'faktisch bes.eit·igt. 
Die Verondnrung aus odem J'ahre 1944 Ihat u. a. 
die Zurücks,tdlun'g nicht tkriegsdrinrglicher Pamt
s,chUluwachen venfÜlgt und ,die Enrr:sche:Jdrungen 
der ,Be'zinbgerichte als Pa.mtämter für unlan
fechrhar ertkläI't, ,a:Iso jeden RemtsmittelzUig aus
gesch~O'ss,en. 

Pi'e Aulfhebung dierer Kri\:lgsrnaßmihmen und 
nur wennge weitere V'Ol'Ikeihrungen sind der 
Getgenslland ,des vorliegenden IEntwurifes. Er be
schränkt 'Si'ch ails nur für ei,ne vorübergehende 
Zei,t bestilrn~re Zwis'.chenlösung bewußt auf das 
unlbed.j,ngt Notwendige, UIID ,für das bis zur 
Sch'affunig einer neuen ös.terreichiiSlchen Re5e:ung 
vorläufig weiver geltende deutlSdre ':Pachtschutz
nemt ,eine tnagba·re vetfahr·enls·rechtliche Gmnd
la.ge herzustellen. 

§ 1 des EnlwuI'fes !hebt die V:erond:nung v,om 
6. Oktober 1942, Deutsches R. G. BI. I S 585, 
und :die VerOr1dnullrg vom 11. Obo:ber 1944, 
Deutsches R. G. B'l. I S. 245, :~oW'eit sie sich auf 
daos Pachtschtutzr,echt beziJelht, <lJut und setzt 
gleichzeiti:g die durch ,cfie genannten Verordnun
gen aufgehobenen oder abgeänderten Vor
schri1ftender Reichspachtschutzor1dnung unrd d·er 
Ein.fülhrungs:verordn'ung dazu wieder in Kraft. 
Hiedurch wenden u. 'a. die Vorschriift,en über die 
Beiziehung nichtibeamteterBeisitzer bei den 

Pachrbehi;irden wieder !hergestelilt und es wird, 
Wa,s hesonders vor:d6nglich ist, der Rechtsmittel
zug vom Bez'ivksgericht als Bach~amt and:ls 
Oberla.p.ldeslg·erichtaLs Pachtlbehörde zweit'!r In
S'tIaIlZ wi~der eröffnet. 

§ 2 des Entwurifes Ibese:iti;gt :die vordem 
27. April 1945 bestelilten nl,chtlbeaJffiteten Bei
si~zer, ordnet die Bestellung neue'r Beisitzer an, 
soweit eine s'Ülche nach :dem 27. ApriJ1945 noch 
nicht erfolgt ist, und gibt -nur für :die Zwischen
zei,t noch ,die Möghchikeit, Idaß die Vorsitzenden 
der PachtbehlÖrden in drinlgenden ,Fällen, in 
denen bis zur Bestellung neuer Bei!s,j,tzer nicht 
zUigewanet wenden tk;tnn, dhne Beisitzer ent-
.smeilden. . 

I 

§ 3 des Ene.wurFes ersetz'!, die an den Ver
fahren beteiligten Organe ,des Rei,chsnä'hrstanlles 
durch die ös'DerreichilSchen· [jan1dwirtschatfnskam
memo Da cine obemste r.;andrw,Lr~chaftskammer 
für das ganze Gebiret .der Republik Öster
reich nicht· besteht, ,sorllendie AUitgabendes 
Reichsbauern:führens ,dem Bundesmirristerium ,für 
Land- und iForstw:irtschaft zUikommen, 

§ 4 des EntlwuI'fe$üibertr~gt 'die Pachtschutz
sach,en ülber Er:bihofliegenschalftenden Pacht
behö'nden. i Diese Pa chts chut2JSlamen ,sind durch. 
§ 38 Ider Re:chs!pa,chtschutz'Ötidnunlg ,den Anerhm
.behörden zugewiesen, deren Tätigkeit duren 
§ 4 ,des: Gesetz·es St. G. BI. Nr. 174/45 still.gelegt 
wondenist. . 

,§ 5d'eS El1Jt~urfes·~ ordn.et im Absatz '1 an,. 
daß die vorstelhenden Bestimmung.en auch für 
a!1Jhängig,e Verfiaihren gelten. Daiher können in 
lSolchen V'er1faJhren :die Vorsitzenden ohne Bei
's.itzer nur mehr in drinlgenlden FäHen Ent-_ 
s,che~dungen treffen. Die in anhängigen Rechts
sachen, in den,ena1so· ibj,s,her noch keine End
entJschei;dunlg vonli~gt, ergeihel1lden iEntsch.eidun
gen Is,ind nunmerhr ,anlfemtlbar. Die ladlS ni,cht 
krie:gsdrj1lJgl:ich ,zurück'gestdlten Pamt!Smutz:sachen 
'si,nd nach Aib,srattz: 2 fortzusetzen. 

§ 6 des Emwul1fes Ibetra.ut die beteiligten 
Mini'sterien mit' Ider V'OUziehun'g des Gesetzes. 

Der En'tlwur'f' -ist i an ,die Gerichte, an die 
La.ndesilan,dwirtschaftskim~ern unJd lan die Ar
beiter!kammern zur Begut!achtimg versendet 
worden. Im Hinlblick aulf die DringIichtkeit, die 
dem Emwunf zuzuerkennen ist, unld den U m
stand, daß er IJjl6ßeine Ifür vorühergelhende Zeit 
bestimmte Zwischenlösung darstellt und in da3 
m:a:terielle IPacht!schutzrechi' nicht eingre.ift, 
sonde'rn nUir v.ed'ahrensrechd,ime :Fmgen,ins
besondeI'e ,die Beseitigung von vertahrensrecht
lichen Kriegsmaßn:lJhmen zum Ge,genstarrde hat, 
wur.q.e jedoch das Einlangen der. 'gutachtlimen 
Außerungen nichtaihgewartet. Sollten Bedenken 
geltend'g~macht werden, s'Owel'den Idie parl'a
mentarischen, Beratungen Gelegell,heit geben, 
auf sie .zurückzukommen. . 
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